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Parlamentarischer Vorstoss. Antwort des Regierungsrates 

Vorstoss-Nr.: 134-2015 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2015.RRGR.479 

Eingereicht am: 07.05.2015 

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Hirschi (Moutier, PSA) (Sprecher/in) 

 
 

 
Zuber (Moutier, PSA) 

 
 

Weitere Unterschriften: 1 

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt: Nein   

RRB-Nr.: 1383/2015 vom 18. November 2015 

Direktion: Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion  

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Annahme als Postulat 

 

Klarheit schaffen bei Gemeindefusionsprojekten vor dem Hintergrund der Jurafrage 

Die Kantonsbeiträge an die verschiedenen Gemeindefusionsprojekte in der Region Moutier sind 

gewährleistet, werden aber bis zum Abschluss des im Gesetz betreffend die Durchführung von 

Abstimmungen über die Kantonszugehörigkeit bernjurassischer Gemeinden (KBJG) vorgesehe-

nen kommunalen Selbstbestimmungsverfahrens auf Eis gelegt. 

Begründung: 

Die Gemeinden in der Region Moutier haben ein Verfahren zur interkommunalen Annäherung 

eingeleitet, das in einer allfälligen Fusion münden könnte. Die Steuerungsgruppe hat aufgrund 

der Überlagerung des institutionellen Dossiers im Zusammenhang mit der Beilegung der Jurafra-

ge (Absichtserklärung vom 20. Februar 2012, Regionalabstimmung) 2012 beschlossen, ihre Ar-

beiten vorläufig zu sistieren. 

Laut Absichtserklärung vom 20. Februar 2012 haben die bernjurassischen Gemeinden bis zum 

24. November 2015 Zeit, um beim Regierungsrat ein Gesuch um Durchführung einer Gemeinde-

abstimmung über ihre Kantonszugehörigkeit zu stellen. Bis heute hat Moutier ein solches Ge-

such formell eingereicht. Ausserdem haben die Gemeinden Belprahon und Grandval ein an Be-

dingungen geknüpftes Gesuch eingereicht. Gemäss Gesetz betreffend die Durchführung von 

Abstimmungen über die Kantonszugehörigkeit bernjurassischer Gemeinden (KBJG), das sich 
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derzeit noch in der Vernehmlassung befindet, ist nicht vor dem zweiten Halbjahr 2017 mit einer 

definitiven Beilegung der Jurafrage zu rechnen. 

In einigen Gemeinden der Region Moutier wurde indessen eine Gemeindeinitiative mit dem Titel 

«Pour la fusion de communes dans le Cornet» eingereicht. Die Initiative verlangt, dass den 

Stimmberechtigten innerhalb von 12 Monaten nach Annahme der Initiative ein Vertrag zur Fusio-

nierung zwischen den sogenannten Cornet-Gemeinden (u. a. Belprahon, Corcelles, Crémines, 

Eschert und Grandval) vorgelegt wird. 

Während der Unterschriftensammlung erhielten die Bürgerinnen und Bürger mangelhafte, irre-

führende oder gar falsche Informationen, namentlich in Bezug auf die Überlagerung dieses Vor-

habens mit der grundlegenden Problematik der Kantonszugehörigkeit der betreffenden Gemein-

den bzw. der aus der Fusionierung hervorgegangenen neuen Gemeinde. Das Initiativkomitee hat 

beispielsweise behauptet, dass «sollte sich Moutier dem Kanton Jura anschliessen, es an der 

Exekutive der neuen Gemeinde Le Cornet wäre, die entsprechenden Folgen zu beurteilen. Sie 

müsste entscheiden, ob sie mit Moutier eine interkantonale Zusammenarbeit will oder ob sie un-

ter Berufung auf Artikel 53 der Bundesverfassung einen Kantonswechsel anstreben soll.» 

Die Sichtweise des Regierungsrates des Kantons Bern unterscheidet sich aber klar von derjeni-

gen der Initianten: «Für die Gemeinden ergeben sich aus Artikel 53 der Bundesverfassung kei-

nerlei Rechte. Es bedarf einer kantonalen Rechtsgrundlage, um ein Verfahren einzuleiten, das 

zum Kantonswechsel einer Gemeinde führen könnte. Aus der Sicht des Regierungsrates besteht 

keinerlei Anlass, im kantonalbernischen Recht eine generelle und dauernde Grundlage für weite-

re allfällige Gebietsveränderungsprozesse zu schaffen.» Der Staatsschreiber hat ebenfalls öf-

fentlich gesagt,1 dass «es nur eine gesetzliche Frist gibt, um ein Gesuch zur Durchführung einer 

Gemeindeabstimmung einzureichen, und die läuft am 24. November 2015 ab. Danach wird der 

Regierungsrat nicht mehr auf allfällige Gesuche eintreten». 

Nebst der Mehrdeutigkeit, die mit dem allgemeinen institutionellen Kontext zusammenhängt, ent-

stehen durch die Initiative insbesondere folgende Probleme: 

- Wie bereits gesagt haben die Gemeinden Belprahon und Grandval ein Gesuch eingereicht, 

das vom Ausgang der Abstimmung in der Gemeinde Moutier abhängig gemacht wird. Macht 

es dieses Vorgehen, das innerhalb der durch die Absichtserklärung vom 20. Februar 2012 

festgelegten Frist eingeleitet wurde, möglich, dass die Stimmberechtigten von Belprahon und 

Grandval – unabhängig vom Ausgang des Fusionierungsprojekts – so oder so über ihre 

Kantonszugehörigkeit abstimmen können? Gelten diese beiden Gesuche auch für eine neue 

Gemeinde, die eventuell aus einer Fusion hervorgehen würde, oder würden sie gegenstand-

los? Mit anderen Worten: Würden die beiden Gesuche der Gemeinden Belprahon und 

Grandval als ein Gesuch der neuen Gemeinde betrachtet oder wären sie durch die Fusion 

gegenstandslos? 

- Sollte die Initiative zustande kommen: Könnte eine fusionierte Gemeinde auch dann weiter-

bestehen, wenn die Gemeindeteile Grandval und/oder Belprahon anders als die anderen 

Cornet-Ortschaften beschliessen würden, Moutier in den Kanton Jura zu folgen? 

- Die Gemeinden, die Mitglied des «Conseil intercommunal du Grand-Val» sind, befinden sich 

in einem anderen Verfahren, das nicht fallengelassen, aber auf Eis gelegt worden ist. Es 

wurde bereits sehr viel Geld in dieses Projekt investiert, das nur sinnvoll ist, wenn aus-

                                                
1
 «Le Quotidien Jurassien» vom 27. März 2015. 
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nahmslos alle Gemeinden mitmachen, also auch Roches, Perrefitte und vor allem auch 

Moutier. Der Initiativtext würde die Partnergemeinden somit zwingen, diesen Prozess aufzu-

geben und einen anderen Weg zu wählen. Und in Bezug auf die von den Initianten festge-

legten Fristen ist er absolut unrealistisch. 

Erfahrungsgemäss kann ein Fusionierungsprojekt wegen kleinsten Dingen scheitern, umso 

mehr, wenn eine allzu grosse Hypothek auf einem Fusionierungsvorhaben von Gemeinden las-

tet, deren Kantonszugehörigkeit nicht einmal definitiv entschieden ist. Man kann sehr stark davon 

ausgehen, dass ein solches Vorhaben zum Scheitern verurteilt ist und dass die Kantonsbeiträge 

somit unnötigerweise verloren sind. 

Der Kanton, der seine Ausgaben immer gut begründen muss, kann es sich nicht leisten, Steuer-

gelder bei schlecht vorbereiteten Projekten zu verschleudern. Beschliessen die Kantonsbehör-

den, ihre Beiträge auf Eis zu legen, würden sie ihren Willen zeigen, die Probleme in der richtigen 

Reihenfolge zu lösen, um so die Erfolgschancen nicht nur der Lösung des institutionellen Dos-

siers, sondern auch der Gemeindefusionsprojekte zu wahren. 

 

Antwort des Regierungsrates 

Bei der vorliegenden Motion handelt es sich um eine Motion im abschliessenden Zuständigkeits-

bereich des Regierungsrates (Richtlinienmotion). Der Regierungsrat hat bei Richtlinienmotionen 

einen relativ grossen Spielraum hinsichtlich des Grades der Zielerreichung, der einzusetzenden 

Mittel und der weiteren Modalitäten bei der Erfüllung des Auftrages, und die Entscheidverantwor-

tung bleibt beim Regierungsrat. 

Die Motionäre werfen zahlreiche Fragen auf, von denen aber ungewiss ist, ob sie sich jemals 

stellen werden. So ist das Projekt, das eine Fusion von Moutier mit umliegenden Gemeinden 

(Grand-Val) prüft, sistiert worden „jusqu’au premier vote institutionnel“. Die Initiative „Pour la fusi-

on de communes dans le Cornet“ ist beim Regierungsstatthalter angefochten worden, so dass 

sich erst noch weisen muss, ob die Abstimmung überhaupt bzw. noch vor den Gemeindeab-

stimmungen über die Kantonszugehörigkeit stattfinden kann. Damit bleibt bis auf weiteres im 

Ungewissen, ob der Regierungsrat in naher Zukunft noch über Kantonsbeiträge für Fusionspro-

jekte in der Region Moutier wird befinden müssen. Gesuche liegen zurzeit keine vor. Ein früheres 

Gesuch um Projektbeiträge hat der Regierungsrat bereits abgelehnt (RRB 1048 vom 4. Juli 

2012). 

Hinzu kommt, dass eine ohne Not vorsorglich angeordnete Verweigerung von Kantonsbeiträgen 

als unzulässige Einmischung des Regierungsrates in die allfälligen künftigen Abstimmungen über 

das Fusionsprojekt Grand-Val und über die Initiative „Pour la fusion de communes dans le Cor-

net“ taxiert werden könnte. Ein korrektes und dem freien Willen der Stimmberechtigten entspre-

chendes Abstimmungsresultat hat für den Regierungsrat Priorität. 

Aus diesen Gründen lehnt der Regierungsrat die Motion ab. Er ist jedoch bereit, sie als Postulat 

entgegen zu nehmen, da die Motionäre beachtenswerte Gründe anführen, die bei einem allfäll i-

gen Gesuch um Kantonsbeiträge sicher näherer Betrachtung bedürften. 

Verteiler 

 Grosser Rat 


